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Dokumentation und 

rechtliche Grundlagen im Kinderschutz



• Schweigepflicht normiert in § 203 StGB

• BundeskinderschutzG (KKG) seit 2012

(Befugnisnorm)

• Heilberufsgesetz (Landesrecht)







Regelungen im HeilberufsG

• Ländersache (!)

• in NRW seit 2021 geändert in

• § 32 - Regelungsinhalte der Berufsordnung

• Abs. 1

• […] der Einhaltung der Schweigepflicht und der sonst für die 

Berufsausübung geltenden Rechtsvorschriften; dabei sind Ärztinnen und 

Ärzte zur Offenbarung über das, was ihnen in ihrer ärztlichen Eigenschaft 

anvertraut oder bekannt geworden ist, befugt, soweit sie von der 

Schweigepflicht entbunden worden sind. Wenn sich für Ärztinnen und Ärzte 

in Ausübung ihres Berufes der Verdacht ergibt, dass Minderjährige von 

physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt oder Vernachlässigung 

betroffen sind, sind sie zur Offenbarung auch im Rahmen eines 

interkollegialen Ärzteaustausches befugt,



Dokumentation

– lesbar und nachvollziehbar

– inhaltliche Protokolle, aber auch 

Dokumentation der Umstände

– Personen benennen (nicht: „die 

Kinderschutzgruppe“)

– geplante Gespräche nicht alleine führen

– Besonderheiten dokumentieren



Besonderheiten, z. B.

– Kind in der Trageschale unangeschnallt auf 

der Fensterbank

– Eltern halten Absprachen nicht ein

– keine Beschäftigung mit dem Kind, sondern 

mit dem Handy

Kommentar: man darf auch positives dokumentieren



Fotodokumentation

– mit Einverständnis

– digital

– sicher ablegen









• Klinischer Partner: Vestische Kinder- und 

Jugendkliniken Datteln; Abteilung 

Medizinischer Kinderschutz

Beratung im Gesundheitswesen zu

Fragen des (medizinischen) 

Kinderschutzes



• Projektbestandteile

– telefonische Beratung

– Online-Konsil-System

– Fortbildungen für (Kinder)Kliniken

– Erstellung von Arbeitsmaterialien

– Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte, 

der Zahnärzte, des ÖGDs, des 

Rettungsdienstes





• rechtsmedizinische und kinderärztliche 

Beratung zu allen Themen bei V. a. 

Kindesmisshandlung

• telefonisch: 0221 478-40800

• per Mail: kkg-nrw@uk-koeln.de

• Homepage: kkg-nrw.de

• Konsil: über kkg-nrw.de


